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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Gesamtschulen gehören in Nie-
dersachsen zum festen Bestandteil
des allgemeinen Schulwesens und
bereichern die Schullandschaft 

Nach der Grundschule wechseln die
Schülerinnen und Schüler in den 5.
Schuljahrgang einer weiterführen-
den allgemein bildenden Schule.
Dabei kann die Schule ein Aufnah-
meverfahren durchführen, wenn die
Zahl der Anmeldungen die Zahl der
freien Schulplätze übersteigt. Die
Gesamtschulen führen die Schuljahr-
gänge 5 bis 12, wobei die nach
Schuljahrgängen gegliederten Koo-
perativen Gesamtschulen und die
Integrierten Gesamtschulen noch bis
zum Jahr 2017 die Schuljahrgänge 5
bis 13 führen, danach auch die
Schuljahrgänge 5 bis 12. Ab dem
Jahr 2017 wird die Abiturprüfung
damit an allen allgemein bildenden
Schulen mit gymnasialer Oberstufe 

am Ende des 12. Schuljahrgangs
erfolgen. Schülerinnen und Schüler,
die erst nach dem 10. Schuljahrgang
einer Integrierten Gesamtschule
ihren Erweiterten Sekundarabschluss I
erreichen, treten anschließend in die
Einführungsphase der gymnasialen
Oberstufe ein und benötigen dann
13 Jahre bis zum Erwerb der Allge-
meinen Hochschulreife. 

Der vorliegenden Broschüre sind die
wichtigsten Informationen über den
Bildungsweg an einer Kooperativen
oder Integrierten Gesamtschule zu
entnehmen. Weitere Auskünfte zu
den schulrechtlichen Bestimmungen
und zusätzliches Informationsmate-
rial erhalten Sie über das Internet
oder auf dem Postweg beim Nieder-
sächsischen Kultusministerium. 
Über besondere Angebote einzelner
Gesamtschulen informieren die
jeweiligen Schulleitungen und
Schulträger.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernd Althusmann
Niedersächsischer Kultusminister
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Die Stellung der Schuljahr-
gänge 5 bis 10 der Kooperativen
und der Integrierten Gesamt-
schule im niedersächsischen
Schulsystem und ihre Abschlüsse

Gesamtschulen können als Koopera-
tive (KGS) oder als Integrierte
Gesamtschulen (IGS) geführt werden.
Die Kooperative Gesamtschule
umfasst die Schuljahrgänge 5 bis 12,
die nach Schuljahrgängen geglieder-
te Kooperative Gesamtschule und die
Integrierte Gesamtschule umfassen
bis zum Schuljahr 2017/2018 noch die
Schuljahrgänge 5 bis 13, im Anschluss
daran ebenfalls die Jahrgänge 5 bis
12.

Eine Gesamtschule kann auch nur
die Schuljahrgänge 5 bis 10 umfas-
sen. Der Sekundarbereich I erstreckt
sich auf die Schuljahrgänge 5 bis 10,
der Sekundarbereich II (gymnasiale

Oberstufe) auf die Schul-
jahrgänge 11 und 12 bzw.
bis einschließlich dem

Schuljahr 2017/2018 die Schuljahr-
gänge 11 bis 13 (siehe oben).

An der Gesamtschule unterrichten
Lehrkräfte mit den Lehrämtern für
Grund-, Haupt- und Realschulen,
Gymnasien und ggf. für Förderschu-
len. 

In der Kooperativen
Gesamtschule werden die
Hauptschule, die Real-
schule und das Gymnasi-
um als aufeinander bezo-

gene Schulzweige geführt; der
Unterricht wird überwiegend in
schulzweigspezifischen Lerngruppen
erteilt. 

Auf Antrag und mit Genehmigung
der Schulbehörde kann eine Koope-
rative Gesamtschule auch nach
Schuljahrgängen gegliedert wer-
den. Der Unterricht kann in diesem
Fall in mehreren Fächern eines
Schuljahrgangs in schulzweigüber-
greifenden Lerngruppen erteilt wer-
den; der schulzweigspezifische
Unterricht muss jedoch überwiegen.

In der Integrierten Gesamtschule
werden alle
Schülerinnen
und Schüler
eines Schuljahr-
ganges in der Regel in gemeinsa-
men Lerngruppen unterrichtet. Auf-
steigend erfolgt für die Schülerin-
nen und Schüler, die ab dem
01.08.2010 in den 5. Schuljahrgang
einer Integrierten Gesamtschule ein-
getreten sind, eine äußere Fachleis-
tungsdifferenzierung auf drei
Anspruchsebenen in den Unter-
richtsfächern Mathematik und Eng-
lisch ab Schuljahrgang 7, in Deutsch
ab Schuljahrgang 8 und in den
Naturwissenschaften ab Schuljahr-
gang 9. Eine Schule kann beantra-
gen, auf die äußere Fachleistungs-
differenzierung in den Schuljahr-
gängen 7 und 8 zugunsten einer
inneren Fachleistungsdifferenzie-
rung zu verzichten. 

Die Kooperative
und die Integrier-
te Gesamtschule
bauen auf der Grundschule auf.
Über die Zuordnung der Schülerin-
nen und Schüler zu den Schulzwei-
gen der Kooperativen Gesamtschule
entscheiden die Eltern nach einge-
hender Beratung durch die Lehr-
kräfte der Grundschule. Diese Ent-
scheidung stützt sich auf die Schul-
laufbahnemp-
fehlung der
Grundschule
sowie das
Zeugnis im
vierten Schuljahr. Grundlagen für
die Schullaufbahnempfehlung sind
der Leistungsstand, die Lernentwick-
lung, das Sozial- und Arbeitsverhal-
ten sowie Erkenntnisse aus den
Gesprächen mit den Erziehungsbe-
rechtigten. 

Die Aufnahme in Kooperative und
Integrierte Gesamtschulen kann
beschränkt werden, soweit die Zahl
der Anmeldungen die Aufnahme-
kapazität der Schule überschreitet.

Am Ende des 9. Schuljahrgangs der
Kooperativen und der Integrierten
Gesamtschule kann
der Hauptschulab-
schluss, am Ende des
10. Schuljahrgangs
können der Real-
schulabschluss und der Erweiterte
Sekundarabschluss I erworben wer-
den. Der im Gymnasialzweig der
nach Schulzweigen gegliederten
Kooperativen Gesamtschule erwor-
bene Erweiterte Sekundarabschluss I
berechtigt zum Eintritt in die Quali-
fikationsphase der gymnasialen
Oberstufe (dies gilt nach einer Über-
gangszeit bis 2017 dann auch für
die nach Schuljahrgängen geglieder-
te Kooperative Gesamtschule und
die Integrierte Gesamtschule).
Ansonsten berechtigt der Erweiterte
Sekundarabschluss I zum Eintritt in
die Einführungsphase der gymnasia-
len Oberstufe oder in das Berufliche
Gymnasium.

Der Erwerb eines Abschlusses setzt
die erfolgreiche Teilnahme an einer
schriftlichen Abschlussprüfung in
den Fächern Deutsch und Mathema-
tik (Abschluss nach dem 9. Schuljahr-
gang) bzw. in Deutsch, erster Pflicht-
fremdsprache und Mathematik
(Abschlüsse nach dem 10. Schul-
jahrgang) sowie einer mündlichen
Prüfung in einem weiteren Prü-
fungsfach nach Wahl der Schülerin
oder des Schülers voraus. 

Gesamtschule
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Aufgaben und Ziele der
Arbeit in den Schuljahrgängen 
5 bis 10

Die Gesamtschule hat wie alle Schu-
len die Aufgabe, den im Nieder-
sächsischen Schulgesetz festgelegten
Erziehungs- und Bildungsauftrag zu
erfüllen. In der Kooperativen
Gesamtschule werden die Schülerin-

nen und Schüler in
einer Schule, über-
wiegend aber in
unterschiedlichen

Schulzweigen unterrichtet. Die Ziel-
setzung und Arbeitsweise des Unter-
richts in den Schulzweigen ent-
spricht den für Hauptschulen, Real-
schulen und Gymnasien festgelegten
Aufgaben und Zielen. Die Koopera-
tive Gesamtschule vermittelt insbe-
sondere gemeinsame Lernerfahrun-
gen und fördert soziales Lernen
auch durch schulzweigübergreifen-
den Unterricht. Sie erleichtert den
Übergang zwischen den Schulzwei-
gen durch Abstimmung von Lehrplä-
nen und Schulbüchern in schul-
zweigübergreifenden Fachkonferen-
zen und durch schulzweigübergrei-
fenden Lehrereinsatz. 

Der Unterricht an der Kooperativen
Gesamtschule wird in den Fächern
Deutsch, erster Fremdsprache und
Mathematik nach Schulzweigen, in
Sport und in der Regel in den
Fächern des Fachbereichs Musisch-

kulturelle Bildung
schulzweigübergrei-
fend unterrichtet.
Ob der Unterricht in
den übrigen
Fächern, ggf. ein-
schließlich der

Naturwissenschaften, schulzweigspe-
zifisch oder schulzweigübergreifend
erteilt wird, entscheidet die Gesamt-
konferenz mit Zustimmung des
Schulelternrates und des Schülerra-
tes.

Die Ziele, Inhalte und Methoden für
den nach Schulzweigen geglieder-
ten Unterricht in den Schuljahrgän-
gen 5 bis 10 der Kooperativen
Gesamtschule sind in den fachbezo-
genen Kerncurricula der jeweiligen
Schulform festgelegt. Für den schul-
zweigübergreifenden Unterricht der

Kooperativen Gesamtschule gelten
in den Schuljahrgängen 5 und 6
eigene fachbezogene Curriculare
Vorgaben, in den übrigen Schuljahr-
gängen die Kerncurricula der Inte-
grierten Gesamtschule.

Die Integrierte Gesamtschule 
vermittelt ihren Schülerinnen und
Schülern entsprechend ihrer Leis-
tungsfähigkeit eine grundlegende,
erweiterte oder breite und vertiefte
Allgemeinbildung und ermöglicht
ihnen eine individuelle Schwer-
punktbildung. Die Arbeit der Inte-
grierten Gesamtschule ist besonders
geprägt durch das Bestreben, Schü-
lerinnen und Schülern mit unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen
gemeinsame Lernerfahrungen zu
vermitteln und sie durch binnendif-
ferenzierten Unterricht individuell
zu fördern. 

Ziele, Inhalte und Methoden für den
Unterricht an der Integrierten Ge-
samtschule sind in den fachbezoge-
nen Kerncurri-
cula für die
Integrierte
Gesamtschule festgelegt. In einigen
Schuljahrgängen des Sekundarbe-
reichs I der Integrierten Gesamtschu-
le wird der Unterricht in den
Fächern Deutsch, erste Fremdspra-
che, Mathematik und Naturwissen-
schaften auf drei unterschiedlichen
Anforderungsniveaus erteilt. 

Unterricht und 
Unterrichtsschwerpunkte 
an der Kooperativen und der 
Integrierten Gesamtschule

Der Unterricht in den Schuljahrgän-
gen 5 bis 10 der Gesamtschule 
besteht aus
Pflichtunterricht,
Wahlpflichtunter-
richt und wahl-
freiem Unterricht. Pflichtunterricht
besteht aus den Fächern, die für alle
Schülerinnen und Schüler gelten, im
Wahlpflichtunterricht haben die
Schülerinnen und Schüler unter
mehreren Fächern eines oder zwei
auszuwählen, im wahlfreien Unter-

richt können sie freiwillig Fächer
oder Arbeitsgemeinschaften wäh-
len.

Die jeweiligen Wochenstundenzah-
len für die einzelnen Unterrichtsfä-
cher in den einzelnen Schuljahrgän-
gen sind in Stundentafeln festge-
legt. Für die nach Schulzweigen
gegliederte Koo-
perative Gesamt-
schule gilt dabei
die Stundentafel der Schulform, die
dem jeweiligen Schulzweig ent-
spricht. 1

Für den Wahlpflichtunterricht in der
nach Schulzweigen gegliederten
Kooperativen Gesamtschule gelten
die Vorgaben für die dem Schul-
zweig entsprechende Schulform.
Wahlpflichtunterricht kann in den
dafür zugelassenen Fächern auch
schulzweigübergreifend eingerichtet
werden.

An der nach Schuljahrgängen
gegliederten Kooperativen Gesamt-
schule ist Wahlpflichtunterricht in
den Schuljahr-
gängen 7 bis 10
anzubieten. Die-
ses Angebot kann eingerichtet wer-
den im fremdsprachlichen Fachbe-
reich (alle genehmigten Fremdspra-
chen, die nicht erste oder zweite
Pflichtfremdsprache sind), im Fach-
bereich Musisch-kulturelle Bildung
(Musik oder Kunst, Gestaltendes
Werken und Textiles Gestalten), im
gesellschaftswissenschaftlichen Fach-
bereich (Geschichte, Politik, Erdkun-
de, Religion, Werte und Normen),
im naturwissenschaftlichen Fachbe-
reich (Physik, Chemie, Biologie,
Informatik) und im Fachbereich
Arbeit/Wirtschaft - Technik (Arbeits-
lehre, Arbeit/Wirtschaft, Technik,
Hauswirtschaft). Wie bei den Inte-
grierten Gesamtschulen entfällt im
10. Schuljahrgang der Einführungs-
phase der Wahlpflichtunterricht.

1 Die Stundentafeln für Hauptschulen,
Realschulen und Gymnasien und 
weitere Informationen über diese
Schulformen sind im Internet abrufbar 
unter www.mk.niedersachsen.de 
bei > Schule > Unsere Schulen 
oder bei > Service > Publikationen 
– Die Arbeit in der Hauptschule – Die
Arbeit in der Realschule – Die Arbeit 
in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des
Gymnasiums

4

Bildungs- und
Erziehungsauftrag

Kerncurricula
der IGS

Wahlpflichtunter-
richt an der KGS

Unterrichts-
angebot

Stundentafel

schulzweig-
spezifischer 
und schulzweig-
übergreifender
Unterricht



In der Integrierten Gesamtschule
wird Wahlpflichtunterricht in den

Schuljahrgängen
7 bis 10 angebo-
ten. In den Schul-
jahrgängen 7 und

8 sind Arbeit-Wirtschaft-Technik,
eine zweite Fremdsprache, Natur-
wissenschaften und möglichst auch
Gesellschaftslehre sowie Fächer des
Fachbereichs Musisch-künstlerische
Bildung anzubieten. Wahlpflichtun-
terricht kann auch fachübergreifend
und fächerverbindend durchgeführt
werden. Eine zweite Fremdsprache
ist vierstündig, die anderen Fächer
sind zwei- oder vierstündig vorzuse-
hen, wobei die zweite Fremdsprache
bereits ab dem 6. Schuljahrgang
beginnt. Mit Ausnahme der zweiten
Fremdsprache, die für die Dauer von
mindestens vier Schuljahren beizu-
behalten ist, sind die gewählten
Fächer für die Dauer von mindestens
zwei Schuljahren beizubehalten und
können in den Schuljahrgängen 9
und 10 weitergeführt oder durch
andere Fächer ersetzt werden.

Die Gesamtschule als Ganztagsschu-
le macht ihren Schü-
lerinnen und Schü-

lern ein ganztägiges Unterrichts-
und Freizeitangebot. Dabei können
sich Abweichungen von den Stun-
dentafeln ergeben. Die dritte Sport-
stunde wird im Rahmen der Arbeits-

gemeinschaften oder
des Ganztagsangebo-
tes bereitgestellt.

Ganztagsangebote sind insbesondere
Arbeitsgemeinschaften, Hausaufga-
benhilfe oder Förderunterricht, die
nach den Möglichkeiten der Schule
schulzweigübergreifend anzubieten
sind. Die Teilnahme ist grundsätzlich
freiwillig. Ganztagsangebote können
auch von Kooperationspartnern der
Schule, z. B. Sportvereinen, Musik-
schulen oder Unternehmen, vorge-
halten werden.

Im Schuljahrgang 5 können zur
Erleichterung des Übergangs der
Schülerin-
nen und
Schüler von
der Grund-
schule zur
Kooperativen Gesamtschule oder
Integrierten Gesamtschule in den
ersten vier Schulwochen freie
Arbeits- und Unterrichtsformen im
Vordergrund stehen. Die Einhaltung
der Stundenanteile der Fächer und
Fachbereiche ist hierbei nachrangig. 

Zur Förderung der Schülerinnen und
Schüler, zur Verbesserung fachspezi-
fischer Lehr- und Lernverfahren und
zur Weiterentwicklung des fachüber-
greifenden und fächerverbindenden
Lernens - an der Kooperativen
Gesamtschule zusätzlich auch zur
Einrichtung schulzweigübergreifen-
den Unterrichts - kann die Schule
eine von den Stundentafeln abwei-
chende Verteilung der Fachstunden
vornehmen. Dabei sind jedoch die
Gesamtwochenstunden je Fach für
den Durchgang in den Schuljahrgän-
gen 5 bis 10 einzuhalten und die
Schülerpflichtstundenzahl je Schul-
jahrgang zu beachten.

Eine zweite Fremdsprache wird im
Realschul- und
im Gymnasial-
zweig der
nach Schuljahrgängen gegliederten
Kooperativen Gesamtschule und in
der Integrierten Gesamtschule
bereits im Schuljahrgang 6 mit vier
Wochenstunden für diejenigen
Schülerinnen und Schüler eingerich-
tet, die diese Fremdsprache im
Schuljahrgang als Pflicht- oder zwei-
te Wahlpflichtfremdsprache wählen
wollen. Als zweite Fremdsprache ist
Französisch, nach Möglichkeit auch
Latein anzubieten. Über die Geneh-
migung zur Einführung einer ande-
ren Sprache, z. B. Spanisch, als zwei-
ter Fremdsprache entscheidet die
Schulbehörde. Im Schuljahrgang 9
und 10 der Integrierten Gesamtschu-
le kann Schülerinnen und Schülern
auch ein dreistündiger Fremdspra-
chenunterricht angeboten werden.

Organisation und 
Überprüfung von Lernprozessen

Die Förderung der individuellen
Begabungen, Fähigkeiten und Nei-
gungen sowie die
unterschiedlichen
Lernsituationen
und Lernfort-
schritte der Schülerinnen und 
Schüler erfordern einen angemesse-
nen Einsatz vielfältiger Unterrichts-
verfahren und -formen.

Selbstständiges und kooperatives
Lernen sowie das handlungsorien-
tierte und problembezogene Arbei-
ten der Schülerinnen und Schüler
sollen im Unterricht angeregt und
unterstützt werden. Große Bedeu-
tung kommt deshalb neben dem
Klassenunterricht den Sozialformen
Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit
und neben dem Lehrgangsunterricht
den Unterrichtsformen Freiarbeit,
Wochenplanarbeit und Projektun-
terricht zu. 

Übungs- und Wiederholungsphasen
sowie Formen der Ergebnissicherung
dienen der Festigung des Gelernten.
Hausaufgaben sind hierzu eine not-
wendige Ergänzung und sollen dazu
anregen, sich mit dem
Gelernten zu beschäfti-
gen und sich auf den
Unterricht vorzubereiten. 

Insbesondere in den folgenden
Bereichen sollen die Schülerinnen
und Schüler methodische
Kompetenzen erwerben:
Umgang mit der Biblio-
thek und dem Internet, Anfertigen
von Unterrichtsprotokollen und 
einfachen Referaten, Textverarbei-
tung und Tabellenkalkulation,
Gestaltung und Strukturierung
mündlicher Vorträge und medienge-
stützte Präsentationsverfahren. 
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Die Arbeit in den Gesamtschulen
schließt auch eine Orientierung über
die Berufs- und Arbeitswelt ein. Ab

Schuljahrgang 8 
werden deshalb
Betriebsbesichtigun-
gen und -erkundun-

gen sowie Schülerbetriebspraktika
durchgeführt. Die Schulen gehen
mit Firmen, Verbänden und Institu-
tionen Kooperationen ein, die ins-
besondere der Berufsorientierung
dienen.

Die Beobachtung, Feststellung und
Bewertung der Lernergebnisse
haben für die Schülerinnen und

Schüler die pädagogische
Funktion der Bestäti-

gung, Ermutigung, Hilfe zur Selbst-
einschätzung und Korrektur. Hierzu
dienen schriftliche Lernkontrollen;
aber auch mündliche und andere
fachspezifische Lernkontrollen 
spielen eine wichtige Rolle.

Die Anzahl der zu zensierenden
schriftlichen Lernkontrollen pro
Schuljahr richtet sich nach der
Wochenstundenzahl des Faches. Auf
Beschluss der Fachkonferenz kann in
bestimmten Schuljahrgängen eine
schriftliche Lernkontrolle ersetzt
werden durch eine andere Form der
Lernkontrolle, die schriftlich oder
fachpraktisch zu dokumentieren
und mündlich zu präsentieren ist.
An einem Schultag darf von den
Schülerinnen und Schülern nur eine,
in einer Schulwoche dürfen nicht
mehr als drei Lernkontrollen
geschrieben werden. 

In einem Schuljahrgang können
fachbezogene verbindliche schriftli-
che Lernkontrollen auf der Grund-

lage landesweit einheitli-
cher Aufgabenstellungen
und Bewertungsvorgaben

geschrieben und bewertet werden.

Förderung und 
Differenzierung

Aufgrund der unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen und des 
unterschiedlichen Lernverhaltens
der Schülerinnen und Schüler sind
differenzierende Lernangebote und
Lernanforderungen notwendig.

Dazu dienen
einerseits 
differenzierte

Angebote von Pflichtunterricht,
Wahlpflichtunterricht, wahlfreiem
Unterricht, Arbeitsgemeinschaften
und besonderem Förderunterricht.
Andererseits wird durch Methoden
der inneren Differenzierung im
gemeinsamen Fachunterricht gezielt
auf die einzelne Schülerin und den
einzelnen Schüler eingegangen. Als
besondere Differenzierungsmaßnah-
me an der Kooperativen Gesamt-
schule kann zugelassen werden,
dass eine Schülerin oder ein Schüler
des Haupt- oder Realschulzweiges
bei entsprechenden Leistungen in
Deutsch, Mathematik, Englisch, der
zweiten Fremdsprache oder in den
Naturwissenschaften in dem jeweili-
gen Fach am Unterricht des Real-
schul- oder des Gymnasialzweiges
teilnimmt. Die äußere Fachleistungs-
differenzierung an der Integrierten
Gesamtschule erfolgt durch Fach-
leistungskurse auf mindestens drei
Anspruchsniveaus – in den Fächern
Deutsch, Englisch, Mathematik und
Naturwissenschaften. In Mathematik
und Englisch gibt es die äußere
Fachleistungsdifferenzierung ab
Schuljahrgang 7, in Deutsch ab
Schuljahrgang 8 und in den Natur-
wissenschaften ab Schuljahrgang 9.
Auf Beschluss der Schule und mit
Genehmigung der obersten Schulbe-
hörde kann in den Schuljahrgängen
7 und 8 auf die äußere Fachlei-
stungsdifferenzierung verzichtet
werden. 

Besonderer För-
derunterricht

wird vornehmlich in den Fächern
Deutsch, Mathematik und den
Pflicht- und Wahlpflichtfremd-
sprachen für die Schülerinnen und
Schüler eingerichtet, die Kenntnis-
defizite haben. 

Damit für jede Schülerin und jeden
Schüler die richtigen
Fördermaßnahmen
ergriffen werden
können, wird die
Dokumentation der
individuellen Förderung aus der
Grundschule in den Schuljahrgängen
5 bis 10, am Gymnasialzweig der
Kooperativen Gesamtschule in den
Schuljahrgängen 5 bis 9 fortge-
schrieben.

Zu den besonderen Merkmalen der
Gesamtschule gehört,
dass sie eine große
Vielfalt von Arbeits-
gemeinschaften, z. B. Chor, Orches-
ter, Theater, anbietet, dabei mit
außerschulischen Kooperationspart-
nern zusammenarbeitet und ein
gemeinsames Schulleben pflegt.

Durchlässigkeit, 
Versetzungen und Übergänge

Zur Mitte eines Schul-
jahres erhalten alle
Schülerinnen und Schü-
ler an der Kooperativen Gesamt-
schule als Information für sie selbst
und für die Erziehungsberechtigten
ein Zeugnis über den Leistungsstand
in den einzelnen Unterrichtsfächern,
mit dem der bisherige Lernerfolg
dokumentiert und gegebenenfalls
auch auf eine Gefährdung der Ver-
setzung hingewiesen wird. Am Ende
des Schuljahres folgt
das Versetzungszeug-
nis. Für den Erwerb von Zensuren,
Versetzungen und Abschlüssen in
den verschiedenen Schulzweigen
der Kooperativen Gesamtschule 
gelten die Bestimmungen für die
entsprechenden Schulformen. 2

2 Einzelheiten sind in der „Verord-
nung über die Durchlässigkeit
sowie über Versetzungen und Über-
weisungen an allgemein bildenden
Schulen (Durchlässigkeits- und Ver-
setzungsverordnung)“ festgelegt.  
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Zur Verbesserung der Durchlässig-
keit zwischen den verschiedenen

Zweigen der Kooperati-
ven Gesamtschule haben

Schülerinnen und Schüler des
Haupt- und Realschulzweiges einen
Rechtsanspruch auf den Übergang

in den Realschul- oder
Gymnasialzweig, wenn

ihre auf dem Zeugnis dokumentier-
ten Leistungen bestimmte Anforde-
rungen erfüllen. 3

Wer im Gymnasial- oder Realschul-
zweig der Kooperativen Gesamt-

schule einen Schuljahrgang
wiederholt hat und am

Ende dieses oder des darauf folgen-
den Schuljahrganges erneut nicht
versetzt werden kann, kann durch
Beschluss der Klassenkonferenz mit
mindestens zwei Dritteln der Stim-
men in den Realschul- oder Haupt-
schulzweig überwiesen werden. Wer
ohne Empfehlung für die Realschule
oder das Gymnasium am Ende des
Schuljahrganges 6 des Realschul-
oder Gymnasialzweiges nicht versetzt
wird, kann durch Beschluss der 
Klassenkonferenz mit mindestens
zwei Dritteln der Stimmen in den
nächst höheren Schuljahrgang eines
der genannten Schulzweige überwie-
sen werden, wenn die gezeigten Leis-
tungen eine erfolgreiche Mitarbeit
im besuchten Zweig erwarten lassen.

Um die Wiederholung eines Schul-
jahrganges in den Schuljahrgängen
5 bis 9 zu vermeiden, kann die Schü-

lerin oder der Schüler bei
nur zwei mangelhaften

Leistungen ohne Ausgleichsmöglich-
keiten auf Antrag und durch
Beschluss der Klassenkonferenz an
einer Nachprüfung am Ende der
Sommerferien teilnehmen, sofern
eine erfolgreiche Mitarbeit im
nächst höheren Schuljahrgang
erwartet werden kann.

3 Ein Rechtsanspruch besteht beispielsweise
auf den Übergang vom Hauptschul- in den
Realschulzweig, wenn der Notendurch-
schnitt in den Fächern Deutsch, erste
Fremdsprache und Mathematik besser als
2,4, in den übrigen Fächern besser als 3,0
ist. Gleiches gilt für den Übergang vom
Realschul- in den Gymnasialzweig, zusätz-
lich muss in der zweiten Fremdsprache min-
destens die Note „befriedigend“ erreicht
worden sein. Ferner darf kein Fach mit
„mangelhaft“ oder „ungenügend“ benotet
worden sein.

An der Integrierten Gesamtschule
werden in den Schuljahrgängen 5
bis 8 entweder Notenzeugnisse oder
Lernentwick-
lungsberichte
erstellt. Der
Lernentwick-
lungsbericht
enthält für alle Fächer und Fachbe-
reiche und ggf. auch fächerüber-
greifend eine Darstellung der Lern-
entwicklung der Schülerin oder des
Schülers und Hinweise für die weite-
re Förderung. Ab Schuljahrgang 9
werden Notenzeugnisse erteilt. In
den Schuljahrgängen 5 bis 10 der
Integrierten Gesamtschule werden
keine Entscheidungen über Verset-
zungen oder Nichtversetzungen
getroffen. Die Versetzung in die
gymnasiale Oberstufe erfolgt mit
Erwerb des Erweiterten Sekundarab-
schluss I. Wenn die Schulzeit bis zum
Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife an der Integrierten Gesamt-
schule auf zwölf Schuljahre umge-
stellt ist, entscheidet die Klassenkon-
ferenz auf der Grundlage der Schü-
lerleistungen, wer den 10. Schuljahr-
gang als Einführungsphase der gym-
nasialen Oberstufe besucht.

Zusam-
menarbeit mit 
Erziehungsbe-
rechtigten, 
Schülervertretungen sowie 
mit anderen Schulen

Das Elternrecht sowie die Aufgaben
der Schule erfor-
dern eine enge
und vertrauensvol-
le Zusammenarbeit zwischen Schule
und Elternhaus. Die Lehrkräfte sind
verpflichtet, die Erziehungsberechtig-
ten über Grundsätze schulischer
Erziehung, über Inhalte, Planung und
Gestaltung des Unterrichts sowie
über die Lernentwicklung ihres Kin-
des zu informieren. Andererseits ist es
auch für die Lehrkräfte wichtig, von
den Erziehungsberechtigten Informa-
tionen über ihre Kinder zu bekom-
men. Elternabende, Elternsprechtage
sowie besondere Informations- und
Einzelberatungen dienen der gegen-
seitigen Information.

Schülerinnen und Schüler haben
zahlreiche Mög-
lichkeiten, in der
Schule mitzuwir-
ken, insbesondere in Konferenzen,
der Schülervertretung, Schülervoll-
versammlungen, Schülerveranstal-
tungen oder als Redakteure einer
Schülerzeitung. 

Die Einzelheiten der 
Mitwirkungsrechte und 
-möglichkeiten der Eltern-
und Schülervertretungen
sind im Niedersächsischen Schulge-
setz geregelt.

Die Gesamtschule arbeitet mit den
Grundschulen zusammen,
um den kontinuierlichen
Bildungsweg der Schülerin
und des Schülers zu
sichern. In Dienstbesprechungen der
Schulleiterinnen und Schulleiter
sowie der Fachlehrkräfte werden
inhaltliche und organisatorische
Absprachen getroffen, die den
Schulübergang begleiten und die
Arbeit der Schulen aufeinander
abstimmen. Auch mit Schulen ande-
rer Schulformen arbeitet die
Gesamtschule zusammen, um Schü-
lerinnen und Schülern, die die
Gesamtschule verlassen, entspre-
chende Beratung und Hilfestellung
zu geben. 
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Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der Integrierten Gesamtschule (IGS)

Fach Schuljahrgang Gesamtsumme

5 6 7 8 9 10 10(*Eph) 10 10(*Eph)

Deutsch 4 4 4 3 4 4 4 23 244)

1. Fremdsprache 
(Englisch) 4 4 3 3 4 4 4 22 244)

2. Fremdsprache 
(Wahlpflichtfremdsprache) 2) - (4) (4) (4) (4) (4) 4 (20) 20

2. Fremdsprache (neu 
beginnende Fremdsprache) - - - - - - (4)3) - (4)3)

Mathematik 4 4 3 4 4 4 4 23 244)

Religion/Werte und Normen 2 2 2 2 2 2 2 12 12

Sport 2 2 2 2 2 2 2 12 12

Gesellschaftslehre 2)

Geschichte ) ) ) ) ) ) 1 ) )

Erdkunde )   3 )   4 )   3 )3 )     3 )    3 1 )   19 )   202)

Politik-Wirtschaft ) ) ) ) ) ) 2 ) )

Naturwissenschaften

Biologie ) ) ) ) ) ) 2 ) )

Chemie )   4 )   4 )   4 )    4 )     34) )    3 2 )   22 )   284)

Physik ) ) ) ) ) ) 2 ) )

Mus.-kult. Bildung 2)

Musik 3 4 3 3 3 3 2 19 202)

Kunst 2

Arbeit-Wirtschaft-Technik 2) 2 2 2 2 1 1 - 10 92)

Verfügungsstunde 1 - - - - - - 1 1

Wahlpflichtunterricht 1) + +1)2) 4 4 4 4 - 161) 201)

201)

Wahlunterricht + + + + + + (12)6) (12)6)

Pflichtstunden 29 30 30 30 30 30 - 179 -

29 32 32 32 33 - 344) - 1924)

Höchststunden + + + + + + + +

Für die Kooperative Gesamtschule gelten die Stundentafeln der dem Schulzweig entsprechenden Schulform.

* Eph = Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe

1) Wahlpflichtunterricht bzw. zweite Fremdsprache.

2)  Für Schülerinnen und Schüler, die die zweite Fremdsprache als Wahlpflichtfremdsprache wählen, entfallen im 6. Schuljahrgang zwei Pflichtstunden nach
Entscheidung der Schule in den Fachbereichen Gesellschaftslehre, musisch-kulturelle Bildung und AWT. Für alle Schülerinnen und Schüler, die keine zweite
Fremdsprache wählen, kann ein zweistündiger Wahlpflichtunterricht eingerichtet werden.

3) Eine zweite Fremdsprache ist in der Einführungsphase als neu beginnende Fremdsprache zu wählen, sofern in den Schuljahrgängen davor keine zweite
Fremdsprache durchgehend als Wahlpflichtfremdsprache erlernt worden ist. Die Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache entfällt, wenn diese vor Eintritt in
die Einführungsphase im Sekundarbereich I als Wahlpflichtfremdsprache mindestens fünf Schuljahrgänge oder im Umfang von zwanzig Gesamtstunden
durchgehend erlernt worden ist.

4) Die Schule verteilt in eigener Verantwortung die zusätzlichen Schülerpflichtstunden auf die Z-Kurse in den Fächern mit Fachleistungsdifferenzierung; sie
kann diese Stunden als zusätzliche Fachstunden teilweise auch im Wahlpflichtunterricht einrichten.

5) Wenn Sport als Prüfungsfach gewählt wird, ist in einem Schulhalbjahr zusätzlich zweistündiger Unterricht in Sporttheorie zu belegen. Die Note in Sport-
theorie ist zusätzlich im Zeugnis einzutragen.

6) Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen“ in der jeweils geltenden Fassung erhalten die Schu-
len ein Stundenkontingent zur schuleigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung in den verschiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus diesem
Kontingent dürfen für Differenzierungsmaßnahmen im Wahlpflichtunterricht sowie für weitere Differenzierungs- und Fördermaßnahmen und für das
Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften verwendet werden.


